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Stadt Gommern 

 
Bekanntmachung 

des endgültigen Wahlergebnisses 
und 

den Namen des gewählten Bewerbers 
der Bürgermeisterwahl am 22.03.2026 

 
1. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.03.2026 das endgültige Wahlergebnis im 
Wahlgebiet der Stadt Gommern ermittelt und folgende Feststellungen getroffen: 
 
Zahl der Wahlberechtigten 8.818  Zahl der Wählerrinnen und Wähler 5.598 
Zahl der gültigen Stimmzettel 5.553  Zahl der ungültigen Stimmzettel       45 
 
2. Ergebnis der unmittelbaren Wahl des Bürgermeisters:  
 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf den Bewerber 
 
Lfd.   Familienname und Rufname   Stimmen 
Nr.         
 
1.    Hünerbein, Jens    4.838 
2.   Rau, Phillipp-Anders       715 
 
3. Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes bei dem für 
das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit 
Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift einlegen. 
 
Gommern, den 24.03.2026 
 
gez. Haberland    Siegel 
Wahlleiter  
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